
15
QStU

0 0 00 1 5 W S  JHS oOOl-508/88

)

.. „ sonstige Irreführungen inszeniert und ander© Gegen- 
raaSnahraan gegen di© Ermittlungstätigkeit ergriffen 
•worden. " *

\i/Deshalb verbietet sich jaglich® Unterscheidung in «wichtige" 
und «unwichtige'* Beweismittel* Der tatsächliche Beweis
wert von Gegenständen und AufZeichnungen wird erst im wei
teren Verlauf des Ermittlung«Verfahrens oder dos gerlchi- 

I liehen Verfahrens deutlich. (X "if a(a&zt__ _
L -

Aus diesem Grund schreiben SCHRÖÖBR/2AKKI U/

'V

«Die Verpflichtung zur beweiskräftigen Feststellung 
der Wahrheit kann mir verwirklicht werden, wenn die 
für die Aufklärung de» strafrechtlich relevanten Sach
verhalts erforderlichen Kenntnisse gewonnen und in dem 
für die gerichtliche Entscheidung erforderlichen Umfang 
bewiesen werden. Dazu ist esru^verziohtbar, di© notwen
digen Beweismittel zu suchen, aufzufinden und in der 
strafprozessual geregelten Art und Welse zu sichert

Die weiter© Arbeit mit den durch Angehörige der Untersuchungs
haftanstalten gefundenen Beweismitteln ist Aufgabe des Un-

, der Staatsanwaltschaft und der Gerichte.t ersuc hungs Organ s
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